
Beitragstabelle im Haus der Kinder Engelthal ab 
Februar 2026 

 

 

Der Freistaat Bayern gewährt für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur 
Einschulung einen monatlichen Beitragszuschuss von 100 Euro zu den Elternbeiträgen 
für den Kindergarten. Rechtliche Grundlage hierfür ist das Bayerische Kinderbildungs- 
und -betreuungsgesetz (BayKiBiG). Der Zuschuss wird einkommensunabhängig, ohne 
Antrag der Eltern und automatisch über die Gemeinden an die Träger der 
Kindertageseinrichtungen ausgezahlt.  

Zusätzlich besteht für berechtigte Familien die Möglichkeit einer weitergehenden 
Beitragsentlastung oder vollständigen Übernahme der Elternbeiträge. Grundlage hierfür 
ist § 90 Absatz 3 und 4 SGB VIII, wonach das zuständige Jugendamt auf Antrag die 
Kosten ganz oder teilweise übernehmen kann, wenn den Eltern die Zahlung nicht 
zuzumuten ist. 

Bei Fragen hierzu melden Sie sich gerne bei uns. Wir helfen gerne weiter.  

 

 

 

 

 

Buchungskategorie Kindergarten Krippe Hort 
2-3 Buchungsstunden Nicht buchbar 232 Euro 116 Euro  
3-4 Buchungsstunden Nicht buchbar  261 Euro  131 Euro  
4-5 Buchungsstunden 145 Euro 290 Euro  145 Euro  
5-6 Buchungsstunden 160 Euro  319 Euro  160 Euro  
6-7 Buchungsstunden 174 Euro  348 Euro  174 Euro  
7-8 Buchungsstunden  189 Euro  377 Euro  189 Euro  
8-9 Buchungsstunden 203 Euro 406 Euro  203 Euro  
Mehr als 9 Buchungsstunden  218 Euro  435 Euro  218 Euro  


